
Neue Zollbestimmungen!  

Ab dem 1. Juli 2009 hat die Zollanmeldung für den Export von Waren ins außereuropäische Ausland mit den klassischen  
Papierformularen ausgedient und wird abgelöst durch ein neues elektronisches Verfahren. Diese gesetzliche Regelung ist  
für alle verpflichtend. Das internationale IT-Projekt ECS/AES wird dann in der gesamten EU obligatorisch. 

Das Kürzel steht für „Export Control System/Automated Export System“, es wird bereits seit 2006 von der Deutschen  
Zollverwaltung unter dem Namen „ATLAS-Ausfuhr“ zur freiwilligen Nutzung angeboten.

Alle Informationen und alle Formulare finden Sie unter www.zoll.de!

Was ändert sich im Ausfuhrverfahren?
Zollsachbearbeitung und -abfertigung werden automatisiert, vereinfacht und beschleunigt.

Das Einheitspapier entfällt.

Das Exemplar Nr. 3 wird ersetzt durch das Ausfuhr-Begleitdokument (ABD) inkl. Zoll-Identifizierungs-Nummer (MRN),  
ohne die keine Abfertigung möglich ist.

Der Ausfuhrnachweis erfolgt elektronisch durch die Ausfuhrzollstelle, nachdem diese die Bestätigung über den Ausgang der 
Ware von der Ausgangszollstelle erhalten hat.

Zwei Verfahren zur Auswahl 
Für Waren ab einem Wert von 1.000,- € haben Sie beim Versand mit DPD folgende Möglichkeiten der Ausfuhranmeldungen: 

Zweistufiges Normalverfahren (Zollstelle/Ort des Ausführers). 
Da Pakete nicht zwingend über Zollstellen abgefertigt werden, die den Status einer Ausgangszollstelle (Binnenzollämter) 
haben, bitten wir Sie grundsätzlich das zweistufige Ausfuhrverfahren zu wählen.

Vereinfachtes ZA-Verfahren (Zugelassener Ausführer) mit Bewilligung des Hauptzollamtes. Diese Bewilligung muss neu 
beantragt werden! www.zoll.de

Elektronische Datenübertragung 

Auch hier haben Sie verschiedene Möglichkeiten.

Zoll-zertifizierte Software (ATLAS): Zu erwerben über verschiedene Software-Anbieter. Die Angebote variieren nach Bedarf 
oder Anzahl der Abfertigungen.

Internet-Ausfuhranmeldung (IAA): Wer selten oder kurzfristig Ausfuhren tätigen möchte, kann im Internet Ausfuhren sofort und 
ohne Wartezeit angemelden.

Zollagenten: Dezentrale Kommunikationspartner können ebenfalls die Teilnahme am elektronischen Ausfuhrverfahren für Sie 
abwickeln.
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ATLAS-Ausfuhr
„ATLAS“ steht für das Automatisierte Tarif- und Lokale Zoll-Abwicklungs-System.

Die Vorteile von ATLAS

Das Zollverfahren wird schneller. Außerdem reduziert sich die Papiermenge.

Sie können die Anmeldung zentral an alle ATLAS-Zollstellen übermitteln: Wegezeiten zur bzw. von der Zollstelle entfallen.

Wie funktioniert ATLAS?
 

Nachdem Sie das zertifizierte Ausfuhrmodul ECS/AES (Export Control System/Automated Export System) installiert haben, 
kommunizieren Sie direkt mit Ihrem zuständigen Zollamt.

Das Zollamt prüft die Daten und sendet Ihnen zur Bestätigung das Ausfuhrbegleitdokument (ABD) als PDF-Datei.  
Das ABD ersetzt die ehemalige Ausfuhranmeldung.

Anstelle des Zollstempels enthält das ABD eine Zoll-Identifizierungs-Nummer (MRN = Movement Reference Number)  
für den gesamten Ausfuhrvorgang.

Das ABD drucken Sie aus und bringen es zusammen mit der Handels- oder Proformarechnung auf dem Paket an. 
Anschließend legt DPD es der Ausgangszollstelle (Grenzzollstelle) vor. Die Ausgangszollstelle ruft die Daten vom 
Zentralserver ab und bestätigt der Ausfuhrzollstelle (Binnenzollamt) den Ausgang der Waren.

Die elektronische Bestätigung dient Ihnen als Versender gleichzeitig als Ausfuhrnachweis.

	 Voraussetzungen für die ATLAS-Ausfuhr

Die Atlas-Ausfuhr setzt bestimmte Hard- und Softwareausstattungen voraus – je nach Anzahl und Umfang der zu erstellenden
Anmeldungen.

Notwendig ist zum einen die Anmeldung bei der KoSt ATLAS zur Nutzung des IT-Verfahrens, zum anderen die Angabe der
Netzverbindungen (Formulare unter www.zoll.de)

Außerdem benötigt jeder Teilnehmer eine Beteiligten-Identifikations-Nummer (BIN), die die handschriftliche Unterschrift
ersetzt, sowie eine Zollnummer  unter der unternehmensspezifische Daten hinterlegt werden 

Internet-Ausfuhranmeldung (IAA)
Die IAA ist eine Serviceleistung für Unternehmen mit geringem Warenaufkommen für den zollrechtlich freien Verkehr.

Die Übermittlung der Anmeldungsdaten erfolgt verschlüsselt über das Internet. Anschließend gibt der Anmelder die ausge-
druckte und eigenhändig unterschriebene Zollanmeldung einschließlich aller erforderlichen Unterlagen bei der Ausfuhr-Zollstel-
le ab und erhält dort das ABD (Ausfuhrbegleitdokument) inklusive MRN-Vorgangsnummer (Movement Reference Number).

Bei der Internet-Ausfuhranmeldung Plus (IAA Plus) wird die handschriftliche Unterzeichnung durch ein elektronisches Zertifikat 
von Elster ersetzt – bekannt von der USt.-Voranmeldung. 

Relevante Daten (wie zollrechtliche Entscheidungen oder Antworten der Ausfuhrzollstelle) können sicher geprüft und übermit
telt werden, und das vollständig papierlos.

Ausfuhranmeldungen können rund um die Uhr bearbeitet werden.

Kostenneutrale Anbindung an ATLAS, um die neuen rechtlichen Vorgaben erfüllen zu können – so bleiben mittelständische 
Unternehmen wettbewerbsfähig.
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Land Zollstelle Route

Alle Roissy FR00677A FR

Luftfracht

DPD Ausgangszollstelle und Beförderungsroute für DPD CLASSIC Pakete:

Land Zollstelle Route

Alle Frankfurt DE003302 DE

DPD Ausgangszollstelle und Beförderungsroute für DPD EXPRESS Pakete:

Land Zollstelle Route

Norwegen Flensburg Hafen
Flensburg Stadt

DE006132 (AES)
DE006133 (IAA)

DK / SE

Island
Tullverket  

Skaneregionen
SE000050 DK / SE

Schweiz
DPD 12:00 / DPD 18:00

Bietingen
St. Louis Autoroute

DE004101
FR004050

CH
FR

Kroatien, Serbien, 
Bosnien und Herzegowina

Gruskovje SI007075 AT / SI

Kanalinseln (GB) Portsmouth GB000292 GB

DPD Ausgangszollstellen und Beförderungsrouten. 

Straßengeführte Transporte 
DPD Ausgangszollstellen und Beförderungsrouten für DPD CLASSIC und DPD EXPRESS Pakete:

Die IAA Plus entbindet ggf. nicht von der Pflicht zur Gestellung der Ausfuhrwaren. Der Weg zum Zollamt entfällt nur dann 
komplett, wenn ...

das Unternehmen den Status eines „Zugelassenen Ausführers“ hat

den Antrag auf Abfertigung außerhalb des Amtsplatzes stellt 

oder sich durch einen Zollagenten bei der Anmeldung vertreten lässt.
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